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Projekt EU-ArchE: Beobachten, auswerten, erklären.

Die finalen Rechtsakte des 
EU-Winterpakets  –

Governance, Erneuerbare 
Energien, Strommarkt

Der künftige EU-
Rechtsrahmen für neue 
Vermarktungsmodelle für 
Strom aus erneuerbaren 
Energien

Neue EU-Vorgaben für 
Herkunftsnachweise und 
Stromkennzeichnung? 

EU-Energie-Winterpaket: 
Ergebnisse der Trilog-
Verhandlungen 

ROCs und EU-VNB – neue 
Netzakteure im EU-
Energie-Winterpaket

Unbundling von Speichern 
und Ladesäulen in der 

neuen Strommarkt-
richtlinie

Neuer EU-Rechtsrahmen 
für Eigenversorger

Priority Dispatch und 
Redispatch: Neue EU-
Vorgaben für den Umgang 
mit EE-Strom 

EU-ArchE
(Eine neue EU-Architektur für die Energiewende)

Gefördert durch:

Veröffentlichungen,
Veranstaltungen,
Vorträge:
https://stiftung-
umweltenergierecht.de/
projekte/eu-arche/
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Gliederung

• Einführung: 
„Verbraucher stehen im Mittelpunkt der Energieunion“

• Neue EU-Vorgaben für die Eigenerzeugung

• Neue EU-Vorgaben für flexiblen Verbrauch

• Fazit und Ausblick



www.stiftung-umweltenergierecht.de

VERBRAUCHER IM MITTELPUNKT 
DER ENERGIEUNION
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Überlegungen des EU-Gesetzgebers: Alle Verbraucher …

• … sind von zentraler Bedeutung, um notwendige Flexibilität zur 
Anpassung des Netzes an variable und dezentrale Erzeugung von EE-
Strom zu erreichen; 

• … sollen sich stärker und mit entsprechendem Rüstzeug auf neue Art 
und Weise am Energiemarkt beteiligen und davon profitieren, mit 
dem Ziel, die Unionsziele im Bereich erneuerbarer Elektrizität zu 
erreichen;

• … sollten insbesondere auch ihren Verbrauch an Marktsignale 
anpassen und sich an allen Formen der Laststeuerung beteiligen 
(niedrigere Strompreise).

→ Bewusstseinswandel: „Vorzüge einer solchen aktiven Teilnahme 
dürften im Laufe der Zeit zunehmen, wenn das Bewusstsein von sonst 
passiven Verbrauchern über ihre Möglichkeiten als aktive Kunden 
gefördert wird.“

(Erwägungsgründe 10, 37 und 39 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL)
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Neue Akteure mit neuen Rechten

Kunde

Großhändler = kauft 
Strom zum Weiterverkauf

Endkunde = kauft Strom 
zum Eigenverbrauch …

… im Haushalt 
(Haushaltskunde)

… nicht im Haushalt 
(Gewerblicher Kunde)

Erzeugen, Verbrauchen, Speichern 
& Verkaufen von eigenerzeugtem 
Strom, auch EE-Strom

Teilnahme an Flexibilitäts- und 
Energieeffizienzsystemen

Erzeugen, Verbrauchen, Speichern 
& Verkaufen von eigenerzeugtem 
EE-Strom

Aktiver Kunde
(Art. 15, 2 Nr. 8 EBM-RL)

EE-Eigenversorger
(Art. 21, 2 Nr. 14 EE-RL)



www.stiftung-umweltenergierecht.de
9

Das neue Bild einer aktiven Teilnahme

Markt NetzVersorger

Verbraucher 
als Endkunde

Verbrauchen oder 
Speichern von 

eigenerzeugtem 
EE-Strom

Gemeinsam handelnd mit 
anderen EE-Eigenversorgern 

in demselben Gebäude 
oder Mehrfamilienhaus

Beteiligung an EE- bzw. 
Bürgerenergie-Gemeinschaft

mit gemeinsamer Nutzung 
eigenerzeugten EE-Stroms

AggregatorAggregator

Vermarktung 
eigenerzeugten 

EE-Stroms

Vermarktung 
flexibler Kapazität

(Laststeuerung)

Dynamische
Stromtarife

VNB: Beschaffung von 
Flexibilitätsleistungen
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NEUE EU-VORGABEN FÜR DIE 
EIGENERZEUGUNG
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Betreiber der Eigenversorgungsanlage

Art. 21 Abs. 5 EE-RL § 3 Nr. 19 EEG 2017

Anlagen von EE-Eigenversorgern können 
➢ im Eigentum eines Dritten stehen oder 
➢ hinsichtlich der Einrichtung, des 

Betriebs, einschließlich der Messung 
und Wartung, von einem Dritten 
betreut werden, wenn der Dritte 
weiterhin den Weisungen des EE-
Eigenversorgers unterliegt.

Der Dritte gilt selbst nicht als EE-
Eigenversorger. 

Eigenversorger muss Anlagen „selbst 
betreiben“ (vgl. BNetzA, Leitfaden 
Eigenversorgung): 
✓ Eigentum nicht erforderlich.
✓ Eigenverantwortliche Bestimmung der 

Arbeitsweise.
✓ Tragen des wirtschaftlichen Risikos.
X Tatsächliche Sachherrschaft (Faktische 

Verfügungsgewalt, Schlüsselgewalt). 

→ Kriterium der tatsächlichen 
Sachherrschaft nicht 
richtlinienkonform. 

→ Anpassung erforderlich.

Stimmen die Anforderungen überein?
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Gemeinsam handelnde Eigenversorger

Art. 21 Abs. 4 EE-RL § 3 Nr. 19 EEG 2017

➢ Gruppe von zumindest zwei 
gemeinsam handelnden EE-
Eigenversorgern, die sich in demselben 
Gebäude oder Mehrfamilienhaus 
befinden (Art. 2 Nr. 15 EE-RL).

➢ Dieselben Rechte wie einzelne 
Eigenversorger, außer Unterscheidung 
verhältnismäßig und hinreichend 
begründet. 

➢ Dürfen den Austausch der vor Ort 
produzierten erneuerbaren Energie 
untereinander vereinbaren.

➢ Erfordernis der Personenidentität 
(Eigenversorger muss „selbst 
verbrauchen“): 

X Erzeugergemeinschaft innerhalb eines 
Mehrparteienhauses nicht als 
Eigenversorgung einzustufen, da 
„Betreiber-GbR“ nicht mit den 
Letztverbrauchern in den Wohnungen 
identisch (vgl. BNetzA, Leitfaden 
Eigenversorgung).

→ Unterscheidung europarechtlich weder 
verhältnismäßig noch hinreichend 
begründet, da rein formal.

→ Anpassung erforderlich. 

Stimmen die Anforderungen überein?
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Abgaben und Umlagen: Strenger Grundsatz, weite Ausnahmen 

Grundsatz (Art. 21 Ab. 2 a) ii) EE-RL)
Eigenerzeugter EE-Strom, der an Ort und Stelle verbleibt, darf 
weder diskriminierenden oder unverhältnismäßigen Verfahren 
noch jeglichen Abgaben, Umlagen oder Gebühren 
unterworfen werden.

Ausnahmen (Art. 21 Abs. 3 EE-RL)
Mitgliedstaaten können EE-Eigenversorgern Umlagen, Abgaben 
und Gebühren auferlegen, wenn:

1. der vom Eigenversorger erzeugte Strom auf effektive Weise 
durch eine Förderregelung unterstützt wird und die Belastung 
nicht die Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Anreizeffekt
der Förderung untergräbt oder
2. ab 12/2026 der Anteil von EE-Eigenversorgungsanlagen 8% der 
gesamten in einem MS installierten Stromerzeugungskapazität 
übersteigt und KNA durch nationale Regulierungsbehörde oder
3. der Strom in einer Anlage > 30 kW erzeugt wird.
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EEG-Umlage: Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers

Anlagen ≤ 10 kW Anlagen > 10 kW ≤ 30 kW Anlagen > 30 kW

✓ EEG-Umlage entfällt 
bereits nach derzeitiger 
Rechtslage für 
höchstens 10 MWh/a 
selbst verbrauchten 
Stroms 
(§ 61a Nr. 4 EEG 2017).

✓ Anlagen mit 
Einspeisevergütung für 
Überschussstrom, wenn 
Anlagenbetrieb „unter 
dem Strich“ durch 
Erhebung der EEG-
Umlage nicht 
unwirtschaftlich. 

X Ausgeförderte Anlagen.
X PV-Anlagen nach 

Erreichen des 52 GW-
Deckels.

✓ Erhebung der EEG-
Umlage weiterhin 
möglich, wenn 
nichtdiskriminierend 
und verhältnismäßig.

Derzeit § 61b EEG 2017: 40 % EEG-Umlage auf EE-Strom, der zu Eigenversorgung 
genutzt wird (außer Bestandsanlagen) → Kann Regelung beibehalten werden? 
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NEUE EU-VORGABEN FÜR 
FLEXIBLEN VERBRAUCH
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Vermarktung flexibler Kapazität (Laststeuerung)

• Begriff der Laststeuerung (Art. 2 Nr. 20 EBM-RL):
Abweichung der Endkunden-Elektrizitätslast von üblichen oder aktuellen 
Stromverbrauchsmustern als Reaktion (1) auf Marktsignale oder (2) die 
Annahme des Angebots des Endkunden, eine Nachfrageverringerung 
oder -erhöhung zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

• Laststeuerung durch Aggregierung (Art. 17 Abs. 1 EBM-RL)
– MS gestatten die Beteiligung an Laststeuerung durch Aggregierung 

(Bündelung mehrerer Kundenlasten oder erzeugter Elektrizität zum 
Kauf, Verkauf oder zur Versteigerung auf einem Elektrizitätsmarkt).

– Endkunden – auch diejenigen, die Laststeuerung durch Aggregierung 
bereitstellen – haben das Recht, neben Erzeugern ohne Diskriminierung 
an allen Elektrizitätsmärkten teilzunehmen.

• Nutzung von Flexiblität in Verteilnetzen (Art. 32 Abs. 1 EBM-RL)
– Wettbewerbliche Beschaffung von Flexibilitätsleistungen durch VNB

– Wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung aller Marktteilnehmer, 
einschließlich EE-Erzeugern, Laststeuerung, Speicher und Aggregatoren.
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Dynamische Stromtarife

Art. 11 Abs. 1 EBM-RL: § 40 Abs. 5 EnwG:

➢ Pflicht der MS, dass Endkunden, die 
einen intelligenten Zähler 
installieren lassen, von mindestens 
einem Versorger sowie von jedem 
Versorger mit über 200 000 
Endkunden verlangen können, einen 
Vertrag mit dynamischen 
Stromtarifen abzuschließen. 

➢ Vertrag mit dynamischen 
Stromtarifen (Art. 2 Nr. 15 EBM-RL): 
Stromlieferungsvertrag, der 
Preisschwankungen auf den 
Spotmärkten widerspiegelt.

➢ Lieferanten haben, soweit technisch 
machbar und wirtschaftlich zumutbar, 
für Letztverbraucher einen Tarif 
anzubieten, der einen Anreiz zu 
Energieeinsparung oder Steuerung des 
Energieverbrauchs setzt, insbesondere 
lastvariable oder tageszeitabhängige 
Tarife. Größere Dynamik erforderlich?

✓ Technische Machbarkeit: im EU-Recht 
durch Bedingung des Einbaus eines 
intelligenten Zählers ebenso 
vorausgesetzt.

X Wirtschaftliche Zumutbarkeit: Vorbehalt 
in EU-Recht nicht vorgesehen.

➢ Wohl Anpassung von § 40 Abs. 5 EnwG
erforderlich. 

Stimmen die Anforderungen überein?
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Fazit und Ausblick

• Clean Energy-Paket enthält vielfältige Neuerungen für Verbraucher.

• Erstmals Anerkennung der Rolle von EE-Eigenversorgern und 
Festlegung von Rechten und Pflichten auf EU-Ebene.

• Umsetzungsbedarf im deutschen Recht:

➢ Nicht so groß wie nach zwischenzeitlichen Entwürfen vermutet.

➢ Ausweitung des Begriffs der Eigenversorgung erforderlich (gemeinsam 
handelnde Eigenversorger, Dritter bei Betrieb der Anlage).

➢ EEG-Umlage: Kann weiterhin erhoben werden, aber bei Förderung im 
Segment zwischen 10 und 30 kW stets Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

• Neue Ansätze im Bereich des flexiblen Verbrauchs (aktiver Kunde):

➢ Laststeuerung (auch durch Aggregierung) soll Endkunden in den Genuss 
niedrigerer Strompreis bzw. Anreizzahlungen kommen lassen.

➢ Dynamische Stromtarife erhalten bei Fortschreiten des Smart meter-
Rollouts größere Bedeutung.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

• Info|Stiftung Umweltenergierecht 
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

• www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal

http://www.umweltenergierecht.de/


Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469
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Stiftung Umweltenergierecht
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Forschungsgebietsleiter
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Tel: +49-931-79 40 77-18
Fax: +49-931-79 40 77-29
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Rechte für Erneuerbare-Energie- & Bürgerenergie-Gemeinschaften

Erneuerbare-Energien-
Gemeinschaft (Art. 22 EE-RL)

Bürgerenergie-Gemeinschaft
(Art. 16 Strombinnenmarkt-RL)

Tätigkeiten

Erneuerbare Energie produzieren, 
verbrauchen, speichern und verkaufen.

Erzeugung, einschl. Erneuerbare, 
Versorgung, Verbrauch, Aggregierung, 
Speicherung, Energieeffizienzdienste, 
Laden von E-Fahrzeugen sowie andere 
Energiedienstleistungen für Mitglieder; 
optional: Betrieb von Verteilnetz

• Innerhalb der Gemeinschaft gemeinsame Nutzung des eigenerzeugten Stroms;
• Zugang zu allen Energiemärkten, direkt als auch über Aggregatoren.

Grundsätze Offene, freiwillige Beteiligung bzw. Mitgliedschaft mit wirksamer Kontrolle vor Ort.

Teilnahme
Natürliche Personen, lokale Gebietskörperschaften sowie kleinere/mittlere
Unternehmen.

Ziele
Nicht (vorrangig) Erwirtschaften finanziellen Gewinns, sondern ökologische, 
wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile vor Ort/für Mitglieder.
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Neues Kapitel III EBM-RL: Stärkung & Schutz der Verbraucher

• Überblick (Auswahl)

– Art. 10 ff.: Verbraucherrechte gegenüber Versorgern 

o Recht auf Anbieterwechsel

o Anspruch auf Verträge mit dynamischen Stromtarifen

o Anspruch auf Abschluss eines Aggregierungsvertrags
(Stromdienstleistungen unabhängig von Stromversorgungsvertrag); 

– Art. 15 ff.: Aktive Kunden und Bürgerenergiegemeinschaften

– Art. 17: Laststeuerung durch Aggregierung

– Art. 19 ff.: Intelligente Messsysteme (Smart meter)

– Art. 27 ff.: Grundversorgung und Energiearmut


